
248 Neue Justiz 6/80

vollziehend-verfügenden Tätigkeit der Staatsorgane, die 
ein Grundprinzip der staatlichen Leitung im Sozialismus 
ist, ist auf das engste mit der Gewährleistung der Staats
disziplin verbunden.

Die strikte Einhaltung der Gesetzlichkeit und die Durch
setzung der Staatsdisziplin in der Tätigkeit der Organe des 
Staatsapparats werden grundsätzlich durch die sozialisti
sche Staats- und Gesellschaftsordnung, durch das sozialisti
sche Eigentum an den Produktionsmitteln und die sozia
listische Rechtsordnung in ihrer Gesamtheit garantiert In 
Erfüllung der Funktion des Verwaltungsrechts werden die 
im Staatsrecht geschaffenen Grundlagen für die Tätigkeit 
der Staatsorgane durch das Verwaltungsrecht konkretisiert 
und Festlegungen für die Verwirklichung der Grundrechte 
und Grundpflichten der Bürger getroffen. Von besonderer 
Bedeutung ist dabei die rechtlich gesicherte Mitwirkung 
der Werktätigen an der staatlichen Leitung und Planung, 
die Stärkung des Rechtsbewußtseins der Leiter und Mit
arbeiter im Staatsapparat und die Vertiefung ihrer Rechts
kenntnisse sowie die Schaffung und Verwirklichung klarer 
rechtlicher Regelungen über den Ablauf des Entschei
dungsprozesses im Staatsapparat.

Wesentliche verwaltungsrechtliche Garantien für den 
Rechtsschutz der Bürger bilden die Bestimmungen über die 
Rechtsstellung der Bürger, die Bearbeitung ihrer Anträge 
und Eingaben, die Einlegung von Rechtsmitteln und die 
verwaltungsrechtliche Verantwortlichkeit. Das Lehrbuch 
zeigt besonders eindringlich, wie die Erfordernisse des 
Rechtsschutzes der Bürger das gesamte Verwaltungsrecht 
durchdringen. Um die Gewährleistung der Rechtssicherheit 
der Bürger geht es bei den Regelungen über die Bearbei
tung der Anträge und Eingaben der Bürger im Kapitel 5, 
bei der Rechtswirksamkeit von Einzelentscheidungen und 
den Voraussetzungen für ihre Aufhebung im Kapitel 6 und 
bei den Entschädigungsansprüchen im Kapitel T.

Speziell den verwaltungsrechtlichen Mitteln zur Ge
währleistung der Gesetzlichkeit durch die Tätigkeit des 
Staatsapparats ist das gesamte Kapitel 8 gewidmet, das die 
Gesetzlichkeitskontrolle im Staatsapparat und die Tätigkeit 
spezifischer Kontrollorgane, wie der ABI, der Staatsan
waltschaft im Rahmen der Allgemeinen Gesetzlichkeitsauf

sicht und der Gerichte im Rahmen der Gerichtskritik be
handelt. Eine spezifische Aufgabe im Rahmen der Gewähr
leistung der sozialistischen Gesetzlichkeit hat die Staats
haftung zu erfüllen, die im Kapitel 9 dargestellt wird.

Die Mittel und Methoden zur Einhaltung des sozialisti
schen Verwaltungsrechts sind somit vielfältig. Die ständige 
Vertiefung verwaltungsrechtlicher Kenntnisse bei den Lei
tern und Mitarbeitern des Staatsapparats ist deshalb um 
so mehr eine unabdingbare Voraussetzung seiner konse
quenten Verwirklichung.

*

In den folgenden acht Kapiteln des Lehrbuchs werden die 
spezifischen verwaltungsrechtlichen Aufgaben und Befug
nisse der Organe des Staatsapparats
— bei der Leitung und Planung der gesellschaftlichen 

Produktion,
— auf dem Gebiet der Wohnungswirtschaft und der Wohn

raumlenkung,
— zur Sicherung einer stabilen Versorgung der Bevölke

rung mit Konsumgütem und Dienstleistungen,
— zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes und der 

sozialen Betreuung der Bürger,
— auf den Gebieten von Bildung und Kultur,
— auf dem Gebiet der sozialistischen Landeskultur und 

des Umweltschutzes,
— zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung sowie 

auf dem Gebiet Innere Angelegenheiten,
— zur Organisierung der sozialistischen Landesverteidi

gung
ausführlich dargestellt.

Das Lehrbuch in seiner Gesamtheit ist ein wichtiger 
und nützlicher Beitrag der Rechtswissenschaft zur Aus- 
und Weiterbildung auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts 
sowie zur weiteren Qualifizierung der Tätigkeit des Staats
und Verwaltungsapparats. Dem Buch ist daher weite Ver
breitung zu wünschen. *

* Autorenkollektiv unter Leitung von Prof. Dr. Gerhard Schulze: 
Verwaltungsrecht, Lehrbuch; Herausgeber: Akademie für
Staats- und Rechtswissenschaft der DDR; Staatsverlag der DDR; 
Berlin 1979; 686 Selten; EVP (DDR): 26 Mark. Alle Seiten
angaben Im Text beziehen sich auf das Buch.
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Prof. Dr. sc. HANS WEBER,
Leiter des Lehrstuhls Strafrecht und Strafprozeßrecht 
der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR

In der strafrechtswissenschaftlichen Literatur der DDR 
und anderer sozialistischer Länder wird in den letzten 
Jahren wiederholt die Frage nach der Rolle der Strafe 
bei der Vorbeugung und Bekämpfung der Kriminalität er
örtert.1 Dieses große Interesse an Problemen der Strafe 
hat seinen Grund darin, daß mit dem Eintritt in die Etappe 
der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft neue Bedingungen und Möglichkeiten für die 
Vorbeugung und Bekämpfung der Kriminalität herange
reift sind. In den Arbeiten zur Strafe geht es vor allem 
um das Problem, welche Bedeutung strafrechtliche Ver
antwortlichkeit und Strafe in einer Gesellschaft haben, in 
der die sozialistischen Produktionsverhältnisse gesiegt 
haben, in der es keine Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen mehr gibt und in der demzufolge die grundle
genden sozialökonomischen Wurzeln der Kriminalität be
seitigt sind.

Sozialistische Revolution und Strafe

Die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen

Gesellschaft ist eine neue Stufe bei der Verwirklichung 
der historischen Mission der Arbeiterklasse, nach dem 
Sturz der Bourgeoisie alle Klassen und Schichten zur klas
senlosen kommunistischen Gesellschaft zu führen und eine 
„Assoziation“ zu schaffen, „worin die freie Entwicklung 
eines jeden die Bedihgung für die freie Entwicklung aller 
ist“2. Die Errichtung und weitere Gestaltung dieser Gesell
schaft ist mit Notwendigkeit gegen die Kriminalität und 
ihre Ursachen gerichtet, denn die Verwirklichung der histo
rischen Mission der Arbeiterklasse schließt ein, „alle Ver
hältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrig
tes, ein - geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches 
Wesen ist“3, den Gegensatz des einzelnen Menschen gegen 
alle anderen aufzuheben, dem sozialen Krieg den sozialen 
Frieden entgegenzusetzen, die Axt an die Wurzel des Ver
brechens zu legen.4

Mit der Errichtung und Entwicklung der sozialistischen 
Gesellschaft vollzieht sich ein prinzipieller Wandel auch 
hinsichtlich der Rolle der Strafe. Die Strafe stimmt erst
mals mit den gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten und 
dem sozialen Fortschritt überein. Sie entspricht daher


